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Publikationssysteme

Entwicklung und Integration

1. Stämpfli Publikationen AG erbringt aufgrund eines Vertra-
ges Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationsver-
arbeitung. Rechte und Pflichten entstehen für den Kunden 
und Stämpfli Publikationen AG erst mit der Aufforderung 
zur Offerterstellung oder der Abgabe eines Angebotes. 

2. Ohne besondere Abrede erfolgt die Angebotserstellung 
ohne Kostenfolgen für den Kunden. Die von Stämpfli Pub-
likationen AG abgegebenen Angebote sind 30 Tage gültig. 
Nach dieser Frist ist Stämpfli Publikationen AG von allen 
zugesicherten Preisen und Terminen sowie von der Pflicht 
zur Lieferung und Leistungserstellung befreit und kann die-
se neu anbieten. 

3. Der Umfang der zu erbringenden Leistung ergibt sich aus 
dem Angebot selbst oder aus der von Stämpfli Publikatio-
nen AG vorgängig erstellten Vorstudie, dem Pflichtenheft 
oder einer Pilotversion. Vom Kunden abgegebene Pflich-
tenhefte, Vorstudien oder ähnliche Dokumente dienen der 
Information und sind ohne schriftliche Vereinbarung nicht 
integrierter Bestandteil des Angebotes. 

4. Stämpfli Publikationen AG darf für die Erbringung der 
Dienstleistungen Drittunternehmen beiziehen, sofern der 
Kunde dies nicht ausdrücklich ablehnt. Stämpfli Publikatio-
nen AG verpflichtet sich, Partner und Mitarbeiter sorgfältig 
auszuwählen und zu überwachen, die eingesetzten Mitar-
beiter auszubilden und für deren fachmännische Arbeits-
weise zu sorgen. Stämpfli Publikationen AG gibt auf 
Wunsch des Kunden ihre Projektorganisation mit Namen 
und Funktion der zuständigen Mitarbeiter bekannt. 

5. Stämpfli Publikationen AG informiert den Kunden rechtzei-
tig über Hindernisse, welche die vertragsgemässe Erfüllung 
in Frage stellen oder zu unzweckmässigen Lösungen führen 
können. Sofern dies möglich und notwendig ist, stellt der 
Kunde Stämpfli Publikationen AG für die Erbringung der 
Leistung die geeigneten Räume und Maschinen sowie die 
vereinbarten Mitarbeiterkapazitäten zur Unterstützung zur 
Verfügung. 

6. Für die Übernahme der von Stämpfli Publikationen AG 
erbrachten Dienstleistungen oder erstellten Anwendungen 
sowie zur Ausbildung und Bedienung stellt der Kunde das 
vorgesehene Personal rechtzeitig frei. Der Kunde verpflich-
tet sich, die dafür vorgesehenen Mitarbeiter sorgfältig aus-
zuwählen und auszubilden, für deren fachmännische Ar-
beitsweise zu sorgen und sie zu überwachen. Auf Wunsch 
gibt der Kunde Stämpfli Publikationen AG seine Projektor-
ganisation mit Namen und Funktion der zuständigen Mit-
arbeiter bekannt. 

7. Der Kunde hat Stämpfli Publikationen AG rechtzeitig über 
besondere Rahmenbedingungen, Anforderungen, Vor-
schriften und interne Regelungen in Kenntnis zu setzen, so-
fern sie für die Ausführung der Dienstleistung, die Installa-
tion oder den Gebrauch von Programmen und Produkten 
von Bedeutung sind. Für Dienstleistungen in Form von Be-
ratung, Konzeption und Unterstützung trägt der Kunde für 
die Richtigkeit und Zweckmässigkeit des Auftrages eine 
Mitverantwortung. 

8. Der Kunde darf die überlassenen Programme, das Know-
how, die Datenträger und die Dokumentation im vorgese-
henen Umfang selbst benützen, jedoch nicht ohne Zu-
stimmung von Stämpfli Publikationen AG an Dritte wei-
tergeben. Jede Erweiterung, Änderung oder Kopie von 
Programmen oder Programmteilen durch den Kunden be-
darf der schriftlichen Zustimmung von Stämpfli Publikatio-
nen AG. Lizenzbestimmungen und Urheberrechtsvermerke 
von Dritten, welche an Programmen, Programmteilen oder 
Dokumentationen angebracht oder vermerkt sind, sind in 
jedem Fall zu befolgen. Die Parteien sichern einander zu, 
dass die überlassenen Programme, das Know-how, die 
Datenträger und Dokumentationen bei vertragsgemässem 
Einsatz und vertragsgemässer Benutzung keine Schutz-
rechte Dritter verletzen. 

9. Sind Programme, Unterlagen oder andere Arbeitsergeb-
nisse speziell für den Kunden entwickelt worden und kann 
Stämpfli Publikationen AG die notwendige Verbesserung 
oder Anpassung nicht ausführen, darf der Kunde die Aus-
lieferung der notwendigen Unterlagen und Source-Codes 
zum Zwecke der Wartung und Weiterentwicklung gegen 
eine angemessene Entschädigung verlangen. Ausgenom-
men davon sind diejenigen Fälle, bei denen die Schutz-
rechtsbestimmungen von Dritten die Auslieferung nicht 
gestatten. 

10. Eigentum an Programmen, Know-how und Dokumentatio-
nen sowie das Recht zur weiteren Verwendung bleibt in al-
len Fällen bei Stämpfli Publikationen AG oder ihren Lizenz-
gebern. 

11. Soweit kein besonderer Erfüllungsort vereinbart wird, gilt 
für die Bereitstellung der Leistungen und Lieferung der 
Sitz von Stämpfli Publikationen AG. Besteht die Erfüllung 
in der Ablieferung einer Dokumentation oder anderer Ar-
beitsunterlagen, so gilt als Erfüllungsort eine Poststelle  
oder die Annahmestelle am Sitz des Kunden. Gehört zur 
Erfüllung eine Installation auf einem Gerät des Kunden, so 
gilt der Standort des Gerätes am Sitz des Kunden als Erfül-
lungsort. 

12. Nur schriftlich vereinbarte Termine sind verbindlich. Diese 
verlängern sich automatisch in angemessener Weise, wenn 
der Kunde notwendige Angaben ändert oder Stämpfli Pub-
likationen AG nicht rechtzeitig zukommen lässt oder wenn 
der Kunde selbst mit von ihm auszuführenden Arbeiten 
oder vereinbarten Zahlungen im Rückstand ist. Bei Verzö-
gerungen hat der Kunde Stämpfli Publikationen AG schrift-
lich eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung 
anzusetzen.  
Kann Stämpfli Publikationen AG die Gesamtleistung ge-
mäss Vertrag auch bis zum Ablauf der Nachfrist nicht ge-
hörig erbringen, darf der Kunde, sofern er dies innert drei 
Tagen erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten 
oder vom Vertrag zurücktreten. 

13. Die Parteien einigen sich über die Modalitäten der Abliefe-
rung und der Abnahme. Sofern kein besonderes Verfahren 
vereinbart wurde, hat der Kunde die erbrachten Leistungen 
selbst zu überprüfen, eine Demonstration der vereinbarten 
Erfüllungskriterien innert 5 Tagen zu verlangen und Mängel 
schriftlich innert 30 Tagen nach Ablieferung an Stämpfli 
Publikationen AG mitzuteilen.  
Ansonsten gelten alle Funktionen als erfüllt und die Liefe-
rung als genehmigt. Ist ein Abnahmeverfahren vereinbart 
und verzögert sich dieses aus Gründen, welche Stämpfli 
Publikationen AG nicht zu vertreten hat, ist der Kunde 
gleichwohl zur vereinbarungsgemässen Bezahlung und zur 
Einhaltung der Zahlungsfristen verpflichtet. 

14. Stämpfli Publikationen AG steht dafür ein, dass sie die 
erforderliche Sorgfalt anwendet und dass ihre Dienstleis-
tungen und Produkte die schriftlich zugesicherten Eigen-
schaften erfüllen. Eine darüber hinausgehende Gewähr-
leistung, insbesondere die Erreichung der vom Kunden 
angestrebten Ziele, kann durch Stämpfli Publikationen AG 
nicht erfolgen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen 
sind Mängel und Störungen, welche Stämpfli Publikatio-
nen AG nicht zu vertreten hat. Dazu gehören insbesonde-
re Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemässe Behand-
lung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, übermässige Be-
anspruchung, ungeeignete Betriebsmittel oder extreme 
Umgebungseinflüsse. 

15. Im Rahmen der Gewährleistung behebt Stämpfli Publikati-
onen AG alle Mängel, welche die zugesicherten Eigen-
schaften verunmöglichen, sowie alle Fehler, die nachweis-
bar durch unsorgfältige Ausführung entstanden sind. Der 
Kunde hat Stämpfli Publikationen AG dazu freien Zugang 
zu den Räumen, Geräten und Dokumentationen zu ge-
währen. Kann ein Mangel nicht beseitigt werden, hat der 
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Kunde Anspruch auf eine Preisminderung und bei Ver-
schulden von Stämpfli Publikationen AG auf Ersatz des 
nachgewiesenen unmittelbaren Schadens, insgesamt auf 
höchstens 20 Prozent des Wertes der mangelhaften Leis-
tung. 

16. Stämpfli Publikationen AG haftet im Rahmen ihrer Haft-
pflichtversicherung für Personen- und Sachschäden, die 
dem Kunden nachweisbar durch grobes Verschulden von 
Stämpfli Publikationen AG oder ihrer Hilfspersonen ent-
stehen. Die Beschränkung auf grobes Verschulden gilt 
nicht für Verletzung von Schutzrechten Dritter. Weitere 
Ansprüche, insbesondere der Ersatz von Folgeschäden und 
ein Rücktritt vom Vertrag sind ausgeschlossen. 

17. Stämpfli Publikationen AG erbringt ihre Leistungen zu 
einem Festpreis oder zu einem Preis nach effektiv anfallen-
dem Aufwand. Die Preise verstehen sich in Schweizer Fran-
ken ohne Mehrwertsteuer, Gebühren, Abgaben, Zölle, 
Transport, Verpackung, Versicherung, Installation, Inbe-
triebnahme, Schulung und Anwenderunterstützung.  
Abweichungen sind nur verbindlich, wenn sie in schriftli-
cher Form erfolgen. 

18. Sofern keine anderslautende Vereinbarung vorliegt, wird 
ein Drittel der Projektsumme bei Vertragsunterzeichnung 
als Anzahlung in Rechnung gestellt und zur Zahlung fällig. 
Die übrigen Zahlungen werden gemäss monatlich erbrach-
ter Leistung (Verrechnung nach Aufwand) oder in fest 
vereinbarten Tranchen (Leistungen zu Festpreis) in Rech-
nung gestellt. 

19. Bricht der Kunde das Projekt vor dessen Beendigung ab, 
so hat er der Stämpfli Publikationen AG die bereits ausge-
führten Arbeiten zu vergüten. Hat die Stämpfli Publikatio-
nen AG für die Ausführung des Projektes Rechte Dritter 
genutzt, so ist der Kunde verpflichtet, ihr jegliche damit 
verbundenen Kosten und Auslagen zu ersetzen. Insbeson-
dere schuldet er Ersatz der vollen Lizenzgebühren, es sei 
denn, der Lizenzgeber sei mit einer Reduktion einverstan-
den. Im weiteren schuldet der Kunde im Sinn eines Scha-
denersatzes mindestens 20% des restlichen für die Aus-
führung des Projekts vereinbarten Entgelts. 

20. Der Kunde kann, unabhängig vom Projektabschluss und 
der damit verbundenen Schlussabrechnung, bis zur ver-
tragsgemässen Abnahme einen Zahlungsbetrag von 
höchstens 10 Prozent der Gesamtsumme der vertraglichen 
Leistung zurückbehalten. 

21. Alle in Rechnung gestellten Beträge sind innert 30 Tagen 
zur Zahlung fällig. Davon ausgenommen sind lediglich die 
Anzahlung (fällig bei Vertragsabschluss) und der evtl. 
Rückbehalt (fällig nach Abnahme). Hält der Kunde die 
Zahlungstermine nicht ein, hat er ohne Mahnung vom 
Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins zu entrich-
ten, der vier Prozent über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Schweizerischen Nationalbank liegt. 

22. Keine Partei darf während der Dauer des Projektes und 
innerhalb eines Jahres nach Ablieferung Mitarbeiter der 
anderen Partei für sich selbst oder einen Dritten anwer-
ben. Verletzt eine Partei diese Verpflichtung, bezahlt sie 
der anderen Partei für die Personalsuche und Einführung 
eine Entschädigung, welche mindestens so hoch ist wie 
das hälftige Jahresgehalt des abgeworbenen Mitarbeiters. 

23. Die Parteien verpflichten sich, über betriebliche und ge-
schäftliche Angelegenheiten, die ihnen im Rahmen der 
Geschäftsabwicklung zur Kenntnis gelangt und ihrer Natur 
nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheim zuhalten 
sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung 
bleibt über den Zeitpunkt der Ablieferung bzw. der An-
nahme hinaus bestehen. Auf Daten, die Stämpfli Publika-
tionen AG im Auftrag des Kunden bearbeitet, finden die-
selben Geheimhaltungs- und Datenschutzbestimmungen 
Anwendung, wie auf den Kunden selbst. 

 

24. Stämpfli Publikationen AG ist berechtigt, auf von ihr reali-
sierten Websites und Webapplikationen einen Hinweis auf 
die erbrachten Leistungen anzubringen. Sofern nichts an-
deres vereinbart ist, besteht der Hinweis aus diskret gestal-
teten Textlinks, die auf jeder Seite ersichtlich sind. Falls 
mehrere Parteien an der Realisierung beteiligt waren, kann 
alternativ eine von allen Seiten direkt verlinkte Impressum-
Seite mit entsprechenden Hinweisen auf die involvierten 
Parteien implementiert werden. 

25. Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und anderen Vereinbarungen, die auf diesen ba-
sieren, bedürfen der Schriftform. 

26. Die auf diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen basie-
renden Rechtsverhältnisse unterstehen dem schweizeri-
schen Recht. 

27. Der Gerichtsstand ist Bern. 

Bern, 1. März 2011 

 


